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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
CA Nummer (Nufarm) : 3255
Oracle Rezepturnummer (Nufarm) : 600000618
Produktnummer : 100003621
Produktform : Gemisch
Handelsname : IKANOS
Type (Nufarm) : Country Specific
Land (Nufarm) : Deutschland

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Hauptverwendungskategorie : Herbizid
Spezifikation für den 
industriellen/professionellen Gebrauch

: Nur für den gewerblichen Gebrauch

Verwendung des Stoffs/des Gemischs :

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfügbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller
Nufarm S.A.S.
28 boulevard Zéphirin Camélinat
92230 Gennevilliers - France
T +330140855050 - F +330147922545
FDS@nufarm.com

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer : Organisme Français INRS :   +33 1 45 42 59 59;  Nufarm S.A.S. :    +33 1 40 85 51 15

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315 
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B H317 
Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 H400 
Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 
1

H410 

Volltext der Gefahrenklassen und Gefahrenhinweise: siehe Kapitel 16

 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Keine weiteren Informationen verfügbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en) 
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS07 GHS09

Signalwort (CLP) : Achtung
Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP) : P261 - Einatmen von Dampf vermeiden.
P264 - Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen.
P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

mailto:FDS@nufarm.com
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P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

EUH Sätze : EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung 
einhalten.

Zusätzliche Sätze : SP 1 - Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. 
(Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen/Indirekte 
Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.)

2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]

Benzenesulfonic acid, 4-C10-14-alkyl derivatives, calcium 
salts

(CAS-Nr.) 90194-26-6
(EG-Nr.) 290-635-1
(REACH-Nr) 01-2119560592-37

1 - 5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

2-Ethylhexanol (CAS-Nr.) 104-76-7
(EG-Nr.) 203-234-3
(REACH-Nr) 01-2119487289-20-xxxx

1 - 5 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Tridecanol branched, ethoxylated, in silicone fluid (CAS-Nr.) trade secret 1 - 10 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412

Nicosulfuron (CAS-Nr.) 111991-09-4
(EG-Nr.) 601-148-4

4,5 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffene Person an die frische Luft bringen. Nach erheblicher Exposition Arzt hinzuziehen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Sofort mit Seife und viel Wasser 

abwaschen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Sofort bei weit geöffneten Lidern anhaltend mit Wasser spülen. Einen Augenarzt aufsuchen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Den Mund mit Wasser ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Verschlucken sofort 

ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfügbar

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel
Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl. Schaum. Trockenlöschpulver. Kohlendioxid.
Ungeeignete Löschmittel : Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brandgefahr : Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition durch Zersetzungsprodukte kann 

gesundheitsschädlich sein.
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kohlendioxid. Kohlenmonoxid.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
Löschanweisungen : Das Löschwasser durch Eindämmen zurückhalten. Beim Bekämpfen von Chemikalienbränden 

Vorsicht walten lassen. Eindringen von Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern).
Schutz bei der Brandbekämpfung : Empfohlene Personenschutzausrüstung tragen. Umgebungsluft-unabhängiges 

Atemschutzgerät tragen.
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Allgemeine Maßnahmen : Siehe Kapitel 8.

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal
Keine weiteren Informationen verfügbar

6.1.2. Einsatzkräfte
Keine weiteren Informationen verfügbar

6.2. Umweltschutzmaßnahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu 
benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Reinigungsverfahren : Kondensat mit inerten Absorptionsmittel aufnehmen (z. B. Sand, Sägemehl, 

Universalbindemittel, Silicagel). Mechanisch aufnehmen (aufwischen, aufkehren) und in 
geeigneten Behältern zur Entsorgung sammeln.

Sonstige Angaben : Niemals verschüttete Produkte zur eventuellen Wiederverwendung in den Originalbehälter 
zurückgeben.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung".

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Hygienemaßnahmen : Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 

Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Lagerbedingungen : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Darf nicht in die Hände von 

Kindern gelangen. Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
8.1. Zu überwachende Parameter

2-Ethylhexanol (104-76-7)
EU IOELV TWA (mg/m³) 5,4 mg/m³
EU IOELV TWA (ppm) 1 ppm
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/m³) 54 mg/m³ (The risk of damage to the embryo or fetus 

can be excluded when AGW and BGW values are 
observed)

Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 10 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus 
can be excluded when AGW and BGW values are 
observed)

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
 
Handschutz:

Nitrilkautschukhandschuhe

Augenschutz:

Schutzbrille oder Sicherheitsgläser

Haut- und Körperschutz:

langärmlige Arbeitskleidung
 
Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung geeignete Atemschutzausrüstung tragen
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Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Falls das Produkt in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu 
benachrichtigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand : Flüssigkeit

 

Farbe : Weiß. Gelb.
 

Geruch : Keine Daten verfügbar
 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar
 

pH-Wert : 4,5 - 5,2
 

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1)

: Nicht anwendbar
 

Schmelzpunkt : Keine Daten verfügbar
 

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar
 

Siedepunkt : Keine Daten verfügbar
 

Flammpunkt : Nicht anwendbar
 

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar
 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar
 

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar
 

Dampfdruck : Keine Daten verfügbar
 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Nicht anwendbar
 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar
 

Dichte : 0,944 g/cm³
Löslichkeit : Keine Daten verfügbar

 

Log Pow : Keine Daten verfügbar
 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar
 

Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar
 

Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv.
 

Brandfördernde Eigenschaften : Nicht brandfördernd.
 

Explosionsgrenzen : Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität
Stabil unter den empfohlenen Bedingungen bei Verwendung und Lagerung (Siehe Abschnitt 7).

10.2. Chemische Stabilität
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.5. Unverträgliche Materialien
Keine weiteren Informationen verfügbar

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine weiteren Informationen verfügbar
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

IKANOS 
LD50 oral Ratte > 2000 mg/kg
LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg
LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h) > 2,13 mg/l/4h

Nicosulfuron (111991-09-4)
LD50 oral Ratte > 5 g/kg
LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 5 mg/l/4h

2-Ethylhexanol (104-76-7)
LD50 oral Ratte 3730 mg/kg
LD50 Dermal Kaninchen 1980 mg/kg
LC50 Inhalation Ratte (ppm) > 227 ppm (Exposure time: 6 h)

Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizität (inhalativ) : Nicht eingestuft
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Kaninchen. Nicht reizend

pH-Wert: 4,5 - 5,2
Schwere Augenschädigung/-reizung : Kaninchen. Keine Augenreizung

pH-Wert: 4,5 - 5,2
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Meerschweinchen. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft
Karzinogenität : Nicht eingestuft

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition

: Nicht eingestuft

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition

: Nicht eingestuft

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft
 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizität
Akute aquatische Toxizität : Sehr giftig für Wasserorganismen.
Chronische aquatische Toxizität : Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

IKANOS 
EC50 48 Std. Krebstier 2,8 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)
EC50 72h Alge 0,701 mg/l Desmodesmus subspicatus (Grünalge)
LC50, Eisenia fetida (Regenwurm) > 1000 mg/kg

Nicosulfuron (111991-09-4)
LC50 96Std. Fisch 65,7 mg/l Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)
EC50 48 Std. Krebstier 90 mg/l
EC50 72h Alge 7,8 mg/l Anabaena Flos-aquae
ErC50 (andere Wasserpflanzen) 0,0017 mg/l
NOEC (chronisch) 5,2 mg/l
NOEC chronisch Fische 10 mg/l Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)
LD50, Eisenia fetida (Regenwurm) > 1000 mg/kg
LD50, Dermal, Apis mellifera (Biene) 76 µg/Biene (2 Tage)

2-Ethylhexanol (104-76-7)
LC50 96Std. Fisch 32 - 37 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
LC50 96Std. Fisch > 7,5 mg/l Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
EC50 48 Std. Krebstier 39 mg/l Daphnia magna (Wasserfloh)
EC50 72h Alge 11,5 mg/l Desmodesmus subspicatus
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Nicosulfuron (111991-09-4)
Persistenz und Abbaubarkeit Nicht leicht biologisch abbaubar.
Biologischer Abbau DT50  65d (water); 7-46.3d (soil)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Nicosulfuron (111991-09-4)
Log Pow 0,61 OECD 107, 117
Bioakkumulationspotenzial Keine Bioakkumulation.

2-Ethylhexanol (104-76-7)
Log Pow 3,1

12.4. Mobilität im Boden

Nicosulfuron (111991-09-4)
Mobilität im Boden Koc 20.7

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verfügbar

12.6. Andere schädliche Wirkungen
Zusätzliche Hinweise : Keine weiteren Auswirkungen bekannt

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Örtliche Vorschriften (Abfall) : Spezielle lokale Sammler/Sammelstellen können vorhanden sein.
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung

: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften 
erfolgen. Leere Behälter nicht wiederverwenden. einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle 
oder Sonderabfälle.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA
14.1. UN-Nummer
3082 3082 3082
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, 
FLÜSSIG, N.A.G. (Nicosulfuron)

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, 
FLÜSSIG, N.A.G. (Nicosulfuron)

Environmentally hazardous substance, liquid, 
n.o.s. (Nicosulfuron)

Eintragung in das Beförderungspapier
UN 3082 UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, 
FLÜSSIG, N.A.G. (Nicosulfuron), 9, III, (-)

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Nicosulfuron), 
9, III, MARINE POLLUTANT

UN 3082 Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s. (Nicosulfuron), 9, III

14.3. Transportgefahrenklassen
9 9 9

 
14.4. Verpackungsgruppe
III III III
14.5. Umweltgefahren
Umweltgefährlich : Ja Umweltgefährlich : Ja

Meeresschadstoff : Ja
Umweltgefährlich : Ja

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

- Landtransport
Klassifizierungscode (ADR) : M6 
Sonderbestimmung (ADR) : 274, 335, 375, 601
Begrenzte Mengen (ADR) : 5L
Freigestellte Mengen (ADR) : E1
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Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Sondervorschriften für die Verpackung (ADR) : PP1 
Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(ADR)

: MP19 

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (ADR)

: T4

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge 
und Schüttgutcontainer (ADR)

: TP1, TP29

Tankcodierung (ADR) : LGBV
Tanktransportfahrzeug : AT
Beförderungskategorie (ADR) : 3
Besondere Beförderungsbestimmungen  - 
Pakete (ADR)

: V12

Besondere Bestimmungen für die Beförderung - 
Be-, Entladen und Handhabung  (ADR)

: CV13

Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 90 
Orangefarbene Tafeln :

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : - 

- Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG) : 274, 335, 969
Begrenzte Mengen (IMDG) : 5 L
Freigestellte Mengen (IMDG) : E1
Verpackungsanweisungen  (IMDG) : P001, LP01
Sondervorschriften für die Verpackung (IMDG) : PP1
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBC03 
Tankanweisungen (IMDG) : T4 
Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP2, TP29 
EmS-Nr. (Brand) : F-A
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-F
Staukategorie (IMDG) : A

- Lufttransport
PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1
PCA begrenzte Mengen (IATA) : Y964
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG 
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) : 964
Max. PCA Nettomenge (IATA) : 450L
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) : 964
Max. CAO Nettomenge (IATA) : 450L
Sonderbestimmung (IATA) : A97, A158, A197
ERG-Code (IATA) : 9L

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthält keinen Stoff, der den Beschränkungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt
Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff
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15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland
VwVwS, Verweis auf Anhang : Wassergefährdungsklasse (WGK) 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach  VwVwS, 

Anhang 4)
Lagerklasse (LGK) : LGK 12 - Nicht brennbare Flüssigkeiten
Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine weiteren Informationen verfügbar
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze:
Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4
Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 1
Aquatic Chronic 3 Chronisch gewässergefährdend, Kategorie 3
Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1
Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2
Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2
Skin Sens. 1B Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

NUFARM SDS TEMPLATE

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine 
Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.


